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XV. Gcsclzgclmngspcriode 

(\h 2067J 

"1979 -11- 22 A n fra g e 

der Abgeordneten Egg, Treichl, Ing. Willinger 

und Genossen 

an den Bundesminister für soziale Verwaltung 

bezüglich des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes 

Das Insolvenz-Entgeltsicher?ngsgesetz zählt zu den größten 

sozialen Errungenschaften der letzten Jahre. Damit ist den 

Arbeitnehmern in Konkursen oder Ausgleichen das ihnen zuste

hende Entgelt gesichert. Darüberhinaus wurde mit diesem Gesetz 

die Voraussetzung dafür geschaffen, daß die unverhältnis

mäßig langen Wartezeiten auf die Auszahlung der Entgelte 

nach Abwicklung eines Konkurses oder Ausgleiches wesentlich 

verkürzt wurden. 

Dieses Insolvenz~Entgeltsicherungsgesetz ist seit 1.1.1978 

in Kraft. Aus der praktischen Anwendung dieser gesetzlichen 

Bestimmung ergeben $ich eine Reihe von Erfahrungswerten. 

Aus diesem Grund stellen die unterfertigten Abgeordneten 

an- den Bundesminister für soziale Verwaltung folgende 

A n fra 9 e: 

1.) Wie hoch waren die Beitragsleistungen der vom Insolvenz .... 

Entgeltsicherungsgesetz er faßten Unternehmungen im Jahre 

1978, aufgegliedert nach Bundesländern? 

2.) In welcher Höhe wurde im Jahre 1978 Insolvenz-Ausfallgeld 

ausgezahlt, ebenfalls nach Bundesländern gegliedert? 
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3.) Wieviele Anträge auf Insolvenz-Ausfallgeld vrurden im Jahre 

1978 eingebracht, in wievielen Pällen vmrde Insolvenz-Aus

fallgeld zuerkannt, in wievielen Fällen erfolgte eine Ab

weisung und wieviele Anträge waren zu Ende des Jahre 1978 

noch offen? 

4.) Wielange dauert im Durchschnitt das Verfahren für die Ge

währung von Insolvenz-Ausfallgeld? 

5.) Gibt es Umstände, die eine zügige Erledigung der Anträge 

erschweren? 

6.) Sind auf Grund der bisherigen Erfahrungen Umstände hervor~ 

gekommen, die es angezeigt erscheinen lassen, das Insolvenz

Entgeltsicherungsgesetz zu novellieren? Zutreffendenfalls,' 

welche Umstände sind dies? Sind seitens des Bundesministeriums 

für soziale Verwaltung entsprechende Vorarbeiten für eioe 

Novelle bereits im Gange? 
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